
Anhang 4 «Entsorgung + Recycling Zürich» zum Organisationsreglement des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements (OrgR TED) 

vom 24. August 20231 

 

1 
Ausgabenbewilligungskompeten-
zen sowie Einnahmeverzicht 

DC 
Stv. DC / GBL / 
KBL 

Leitung 
Abteilung2 

PL3 Leitung Gruppe4 

1.1 Neue einmalige Ausgaben bis Fr. 300 000 bis Fr. 100 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 25 000 

1.2 Neue wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 15 000 bis Fr. 5 000    

1.3 Gebundene einmalige Ausgaben bis Fr. 600 000 bis Fr. 100 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 25 000 

1.4 Gebundene wiederkehrende Ausga-
ben 

bis Fr. 30 000 bis Fr. 10 000    

1.5 Qualifiziert gebundene Ausgaben bis Fr. 1 200 000 

  

bis Fr. 100 000 

 

   

  

 
1 Dazu gehören: die jeweiligen Stellvertretenden gemäss Stellenbeschrieb im Stellvertretungsfall 
2 Dazu gehören: GeschäftsführerIn HHKW Aubrugg Leitung Technik, Beauftragte/r Energiemanagement). 
3 Dazu gehören: Leitung Grp Verfahrens/Prozessleittechnik KHKW, BetriebsingenieurIn, ProzessingenieurIn, VerfahrensingenieurIn, Leitung Gruppe Bau und Services, Leitung 
Gruppe Anlagen; nicht dazu gehören: PL Entwässerung 
4 Dazu gehören: Beauftragte/r Umweltmanagement,Fachleitung Dialog + Präsenz, Sicherheitsbeauftragte, FlottenmanagerInnen, EinkäuferInnen, FachspezialistIn öffentliche 
Beschaffung, SachbearbeiterIn Einkauf, FachspezialistIn Einkauf. 



1.6 Freigabe von Kreditreserven  
(Art. 48 Abs. 2 FHR) 

1 Die Freigabe von Reserven für 
Ausgabenbeschlüsse des Stadtrats, 
des Gemeinderats oder der Gemeinde 
erfolgt durch die 
Departementsvorstehenden und in 
den übrigen Fällen durch die 
beschlussfassende Instanz. 

2 Die Departementsvorstehenden 
können abweichend von Abs. 1 für 
ihren Bereich generelle Prozesse und 
besondere Zuständigkeiten für die 
Reservefreigabe festlegen. 

Ja 

für Kredite, die auf 
Stufe Stadtrat und 
VTE beschlossen 
wurden 

Ja 

für Kredite, die auf 
Stufe DC und GBL 
erlassen wurden 

 

Ja 

für Kredite, die auf 
Stufe Leitung 
Abteilung erlassen 
wurden 

Ja 

für Kredite, die 
auf Stufe PL 
erlassen wurden 

 

1.7 Festlegung der Form der 
Ausgabenbewilligung gemäss Art. 39 
Abs. 2 FHR 

Verfügung  Finanzvisum 
gemäss Art. 39 
Abs. 1 FHR 

Finanzvisum 
gemäss Art. 39 
Abs. 1 FHR 

Finanzvisum 
gemäss Art. 39 
Abs. 1 FHR 

Finanzvisum 
gemäss Art. 39 
Abs. 1 FHR 

  



2 Vergabekompetenzen 
DC 

Stv. DC / GBL / 
KBL 

Leitung 
Abteilung5 

PL6 Leitung Gruppe7 

2.1 Entscheid über Vergaben, 
Zuschlagswiderruf, 
Verfahrensausschluss und 
Verfahrensabbruch 

bis Fr. 900 000 bis Fr. 100 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 25 000 

2.2 Mitteilung mittels anfechtbarer 
Verfügung von Zuschlag, 
Zuschlagswiderruf, 
Verfahrensausschluss, 
Verfahrensabbruch, sofern 
rechtkräftiger Entscheid i.S.v. Ziff. 2.1 
vorhanden; 

Mitteilung mittels anfechtbarer 
Verfügung von 
Präqualifikationsentscheid, inkl. 
weiterer Selektionen von Anbietenden 
bei mehrstufigen Verfahren; 

Einlösung von Optionen, sofern 
rechtkräftige Vergabe (Ziff. 2.1) und 
rechtskräftiger Zuschlag vorhanden; 

Publikation auf SIMAP 

In unbegrenzter 
Höhe 

bis Fr. 100 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 25 000 

Nur Leitung 
Gruppe 
Submission und 
Fachspezialist öff. 
Beschaffung: in 
unbegrenzter Höhe 

 
5 Dazu gehören: GeschäftsführerIn HHKW Aubrugg Leitung Technik, Beauftragte/r Energiemanagement. 
6 Dazu gehören: Leitung Grp Verfahrens/Prozessleittechnik KHKW, BetriebsingenieurIn, ProzessingenieurIn, VerfahrensingenieurIn, Leitung Gruppe Bau und Services, Leitung 
Gruppe Anlagen; nicht dazu gehören: PL Entwässerung 
7 Dazu gehören: Beauftragte/r Umweltmanagement, Fachleitung Dialog + Präsenz, Sicherheitsbeauftragte, FlottenmanagerInnen, EinkäuferInnen, FachspezialistIn öffentliche 
Beschaffung, SachbearbeiterIn Einkauf, FachspezialistIn Einkauf. 



2.3 
Ermächtigung für Erhöhung des 
Vergabebetrags für unvorhergesehene 
Zusatzarbeiten, entsprechend den 
Festlegungen im Vergabeentscheid 
(Weisung oder Verfügung) 
 

Ja Ja Ja Ja Ja 

  



3 
Verfügungsbefugnisse gegenüber 
Dritten 

DC 
Stv. DC / GBL / 
KBL 

Leitung Abteilung 
PL 

Leitung Gruppe 

3.1 Einräumen von Konzessionen und 
Bewilligungen, deren Dauer 25 Jahre 
nicht überschreitet und deren Gebühr 
bzw. Gebührenverzicht weniger als 
Fr. 50 000 beträgt. 

bis Fr. 50 000 

 

    

3.2 Entscheid über IDG-Gesuche gemäss 
§ 24 IDG 

(§ 24. 1
 Wer Zugang zu Informationen gemäss § 20 

Abs. 1 will, stellt ein schriftliches Gesuch.  

2 Auf mündliche Anfragen hin kann das öffentliche 

Organ mündlich Auskunft erteilen.) 

Ja, sofern kein Fall 
von Art. 12 ROAB 
vorliegt. 

    

3.3 Verfügung über Realakte gemäss 
§ 10c VRG 

(§ 10 c. 1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann 

von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, 

welche sich auf öffentliches Recht stützen und 

Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie: 

a. widerrechtliche Handlungen unterlässt, ein-

stellt oder widerruft, 

b. die Folgen widerrechtlicher Handlungen be-

seitigt, 

c. die Widerrechtlichkeit von Handlungen fest-

stellt. 

2 Die Behörde erlässt eine Anordnung. 

Ja     

  



4 Vertragsbefugnisse DC 
Stv. DC / GBL / 
KBL 

Leitung 
Abteilung8 

PL9 Leitung Gruppe10 

4.1 Werkverträge, Aufträge, Planer-
/Ingenieurverträge, Kaufverträge 
über Mobilien, Rahmenverträge 
sowie in Einzelfällen weitere 
Verträge, mit Ausnahme der 
Annahme von Schenkungen an die 
Stadt Zürich bzw. deren Dienstabtei-
lungen, 

sofern rechtskräftige 
Ausgabenbewilligung und 
ausreichend Budgetmittel sowie 
rechtskräftige Vergabe vorhanden. 

in unbeschränkter 
Höhe im 
Aufgabenbereich 
von ERZ 

Nur Stv. DC / GBL 
und Leitung 
Informatik: bis 
Fr. 100 000 
im 
Aufgabenbereich 
des jeweiligen GB 

 

   

 
8 Dazu gehören: GeschäftsführerIn HHKW Aubrugg Leitung Technik, Beauftragte/r Energiemanagement. 
9 Dazu gehören: Leitung Grp Verfahrens/Prozessleittechnik KHKW, BetriebsingenieurIn, ProzessingenieurIn, VerfahrensingenieurIn, Leitung Gruppe Bau und Services, Leitung 
Gruppe Anlagen; nicht dazu gehören: PL Entwässerung 
10 Dazu gehören: Beauftragte/r Umweltmanagement, Fachleitung Dialog + Präsenz, Sicherheitsbeauftragte, FlottenmanagerInnen, EinkäuferInnen, FachspezialistIn öffentliche 
Beschaffung, SachbearbeiterIn Einkauf, FachspezialistIn Einkauf. 
 



4.2 Verträge über Einnahmen11 

Sofern Vergabe der zuständigen 
Instanz vorhanden 

 

in unbeschränkter 
Höhe, sofern 
Vollzug von 
Stadtratsbeschlüss
en und 
Verfügungen 
der/des VTE 
gestützt auf Art. 45 
ROAB 

Verträge über 
einmalige 
Einnahmen bis 
Fr. 600 000 

Verträge über 
wiederkehrende 
Einnahmen bis 
Fr. 100 000 

Nur Stv. DC / GBL 
und Leitung 
Informatik:  

Verträge über 
einmalige 
Einnahmen bis 
Fr. 100 000 
im 
Aufgabenbereich 
des jeweiligen GB 

Verträge über 
wiederkehrende 
Einnahmen bis 
Fr. 30 000 

   

 
11 Für Verträge über Einnahmen mit erheblicher politischer Bedeutung ist der Stadtrat zuständig (Art. 74 Abs. 1 ROAB). Die Departementsvorstehenden sind zuständig für alle 
anderen Verträge über Einnahmen (Art. 74 Abs. 2 ROAB). Sie können die Befugnis im Departementserlass massvoll und stufengerecht an Angestellte übertragen (Art. 74 Abs. 3 
ROAB). Gemäss Art. 13 OrgR TED ist vor dem Abschluss von Verträgen, die sich im Einzelfall als politisch bedeutsam erweisen oder anderweitig voraussichtlich erhebliche 
Auswirkungen über das Tagesgeschäft hinaus entfalten, vorgängig die Dienstchefin oder der Dienstchef einzubeziehen. Soweit erforderlich, ist darüber hinaus die 
Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher zu involvieren. 
 



4.3 Verträge über den Anschluss von 
Liegenschaften ans Fernwärmenetz 
von ERZ12 

in unbeschränkter 
Höhe 

Nur Stv. DC und 
GBL FW: bis 
Fr. 300 000 

Nur Leitung 
Abteilung 
Wärmeverteilung: 
bis Fr. 300 000 

  

4.4 Gebotseingabe bei Versteigerung 
von Emissionsrechten des 
Bundesamts für Umwelt  

  Nur Beauftragte*r 
Energiemanageme
nt: in 
unbeschränkter 
Höhe  

 Nur Beauftragte*r 
Umweltmanageme
nt: in 
unbeschränkter 
Höhe 

4.5 Gebotsvalidierung bei Versteigerung 
von Emissionsrechten des 
Bundesamts für Umwelt 

(sofern sofern rechtskräftige 
Ausgabenbewilligung und 
ausreichend Budgetmittel 
vorhanden) 

 Nur Stv. DC und 
Leiter*in Finanzen: 
in unbeschränkter 
Höhe  

   

 
12 Für Verträge über Einnahmen mit erheblicher politischer Bedeutung ist der Stadtrat zuständig (Art. 74 Abs. 1 ROAB). Die Departementsvorstehenden sind zuständig für alle 
anderen Verträge über Einnahmen (Art. 74 Abs. 2 ROAB). Sie können die Befugnis im Departementserlass massvoll und stufengerecht an Angestellte übertragen (Art. 74 Abs. 3 
ROAB). Gemäss Art. 13 OrgR TED ist vor dem Abschluss von Verträgen, die sich im Einzelfall als politisch bedeutsam erweisen oder anderweitig voraussichtlich erhebliche 
Auswirkungen über das Tagesgeschäft hinaus entfalten, vorgängig die Dienstchefin oder der Dienstchef einzubeziehen. Soweit erforderlich, ist darüber hinaus die 
Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher zu involvieren. 
 



4.6 Verträge über die Vermietung oder 
Verpachtung von Miet- oder 
Pachtobjekten 

mit jährlichem Zins 
bis Fr. 50 000 

Nur Stv. DC und 
Leiterin Finanzen: 
mit jährlichem Zins 
bis Fr. 50 000 

 

GBL/KBL: mit 
jährlichem Zins bis 
Fr. 25 000 

   

4.7 Dienstbarkeiten, Anmerkungen, 
Vormerkungen zulasten der Stadt 
bei einer Entschädigung oder 
Gegenleistung 

bis Fr. 100 000     

4.8 Dienstbarkeiten, Anmerkungen, 
Vormerkungen zugunsten der Stadt 
bei einer Entschädigung oder 
Gegenleistung 

bis Fr. 100 000 bis Fr. 100 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 50 000 bis Fr. 25 000 

4.9 Abschluss von Vergleichen über die 
Ausrichtung von Schadenersatzzah-
lungen in haftpflichtrechtlichen 
Angelegenheiten im 
Aufgabenbereich von ERZ 

bis Fr. 200 000 

 

bis Fr. 100 000 

 

   



4.10 Unterzeichnung von Kauf-, Verkauf-, 
Tauschverträgen für Liegenschaften 
und Dienstbarkeitsverträgen, die 
einer öffentlichen Beurkundung 
bedürfen (ausserhalb des 
Enteignungsverfahrens)  

 Nur Leitung RD 
und JuristInnen: In 
unbeschränkter 
Höhe, sofern 
Vollmacht und falls 
nötig 
Ausgabenbewilligu
ng der zuständigen 
Instanz vorhanden 

Nur Leitung 
Abteilung 
Infrastruktur 
betreffend die 
dingliche 
Sicherung von 
Container bis Ende 
2026: in 
unbeschränkter 
Höhe, sofern 
Vollmacht und falls 
nötig 
Ausgabenbewilligu
ng der zuständigen 
Instanz vorhanden 

 Nur Leitung 
Gruppe Container / 
Mulden13 
betreffend die 
dingliche 
Sicherung von 
Container bis Ende 
2026: in 
unbeschränkter 
Höhe, sofern 
Vollmacht und falls 
nötig 
Ausgabenbewilligu
ngder zuständigen 
Instanz vorhanden 

  

 
13 Dazu gehört: SachbearbeiterIn Infrastruktur ELOG (Hauptaufgabe dingliche Sicherung) 



5 Sonstige rechtsgeschäftliche Be-
fugnisse 

DC 
Stv. DC / GBL / 
KBL 

Leitung Abteilung PL Leitung Gruppe 

5.1 Stellen von Strafanträgen bei 
Antragsdelikten zHd. 
Strafverfolgungsbehörden 

Ja Leitung RD und 
JuristInnen 

 Mitarbeitende der 
Graffitiordnung, 
beschränkt auf 
Sachbeschädigun
g durch 
Besprayen von 
städtischem 
Eigentum:  

 

5.2 Prozessführungsbefugnis in Verwal-
tungs-, Straf- und Zivilsachen, ein-
schliesslich adhäsionsweises Geltend-
machen von Schadenersatzforderun-
gen in Strafverfahren sowie Rechtsöff-
nungsbegehren bei privatrechtlichen 
Forderungen 

Ja 

sofern eine Voll-
macht des Vorste-
hers / der Vorste-
herin vorliegt 

Nur Leitung RD 
und Stv. Leitung 
RD, 

sofern eine 
Vollmacht des 
Vorstehers / der 
Vorsteherin vorliegt 

   



5.3 Befugnis zum Vollzug von Notariats- 
und Grundbuchgeschäften, inkl. 
Löschung von Dienstbarkeiten, sofern 
das Interesse an deren Ausübung 
verloren gegangen ist (Art. 736 ZGB) 

Ja Nur Leitung RD 
sowie JuristInnen 

Nur Leitung 
Abteilung 
Infrastruktur 
betreffend die 
dingliche 
Sicherung von 
Container bis Ende 
2026: in 
unbeschränkter 
Höhe, sofern 
Vollmacht und falls 
nötig 
Ausgabenbewilligu
ng der zuständigen 
Instanz vorhanden 

 Nur Leitung 
Gruppe Container / 
Mulden13 
betreffend die 
dingliche 
Sicherung von 
Container bis Ende 
2026 

5.4 Rückstellungen gemäss Art. 85a 
ROAB 

Bis Fr. 400 000 Nur Stv. DC und 
Leiterin Finanzen 
bis Fr. 200 000 

   

5.5 Zahlungsfreigabeberechtigung ge-
mäss Art. 86 Abs. 2 FHR für das ge-
samte ERZ 

Ja Nur Leitung 
Technik + 
Produktion, Leitung 
Finanzen 

Nur Leitung 
Abteilung 
Finanzbuchhaltung 

 Nur Leiter Gruppe 
Finanzbuchhaltung
und Leitung 
Gruppe 
Fakturierung  

  



5.6 Zuständigkeit für Mahnungen an direkt 
unterstellte Leitungen von 
Organisationseinheiten gemäss 
Art. 34bis AB PR 

(Art. 34bis Mahnung, Zuständigkeit und Verfah-
ren 
1 Zuständig für die Mahnung und die Beurtei-
lung über die Zielerreichung nach einer Mah-
nung ist die Anstellungsinstanz. Diese kann mit 
Zustimmung der oder des Departementsvorste-
henden die Zuständigkeit für Mahnungen an ihr 
direkt unterstellte Leitungen von Organisati-
onseinheiten delegieren. 
2 Anträge auf eine Mahnung und über die Beur-
teilung der Zielerreichung nach einer Mahnung 
werden von der direkt vorgesetzten Stelle der 
oder des betroffenen Angestellten unter Mitwir-
kung des Personaldienstes verfasst. 
3 Die Angestellten werden zur Mahnung ange-
hört. Die Zielerreichung wird in einem Beurtei-
lungsgespräch besprochen und schriftlich do-
kumentiert. 
4 Human Resources Management kann für die 
Zielsetzung und Beurteilung bei Mahnungen 
spezielle Vorlagen vorsehen.) 

Ja Nur Leitung 
Technik + 
Produktion, Leitung 
Finanzen 

   

  



6 Kompetenzen Entwässerung 
DC 

Stv. DC / GBL / 
KBL 

Leitung Abteilung PL Leitung Gruppe 

6.1 Genehmigung und Kontrolle der 
privaten Abwasseranlagen gemäss 
Ziff. 7.2.2 lit. g Anhang 2 ROAB 

   Nur 
ProjektbegleiterIn 
und 
Gewässerschutz-
beauftragte  

Nur Leitung 
Gruppe 
Liegenschaftsent-
wässerung und  

Leitung Gruppe 
Industrielle 
Abwässer 

6.2 Bewilligung für das Einleiten von nicht 
verschmutztem Abwasser aus 
Liegenschaften, Wegen, 
Erschliessungs- und Sammelstrassen 
in oberirdische Gewässer mittels 
Rohrleitungen von mehr als 200 mm 
Durchmesser gemäss § 3a lit. a 
Verordnung über den Gewässerschutz 
(KGSchV, LS 711.11) 

   Nur 
ProjektbegleiterIn  

Nur Leitung 
Gruppe 
Liegenschaftsent-
wässerung 

6.3 Bewilligung für das Einleiten von nicht 
verschmutztem Abwasser aus 
Liegenschaften, Wegen, 
Erschliessungs- und Sammelstrassen 
in oberirdische Gewässer mittels 
Rohrleitungen von mehr als 200 mm 
Durchmesser gemäss § 3 c KGSchV 

   Nur 
ProjektbegleiterIn  

Nur Leitung 
Gruppe 
Liegenschaftsent-
wässerung 

  



6.4 Bewilligung der 
Industrieabwasserentsorgung sowie 
von Massnahmen zur 
Löschwasserrückhaltung und zur 
Absicherung von 
Güterumschlagplätzen § 3 a lit. c 
KGSchV 

   Nur 
Gewässerschutz-
beaufttragte  

Nur Leitung 
Gruppe Industrielle 
Abwässer 

6.5 Mengenbeschränkungen und 
Festlegen des Anschlussortes bei 
Einleitungen in Kanäle und Gewässer 
gemäss §§ 3, 4 und 13 
Kanalisationsverordnung (AS 711.200) 

   Nur 
ProjektbegleiterIn 
und 
ProjektleiterIn 
Entwässerungs-
planung 

Nur Leitung 
Gruppe 
Liegenschaftsent-
wässerung und  

Leitung Gruppe 
Entwässerungs-
planung 

6.6 Auflagen zur Erstellung und 
Umsetzung von 
Entwässerungskonzepten gemäss 
§§ 3 und 4 Kanalisationsverordnung 

   Nur 
ProjektbegleiterIn 
und 
ProjektleiterIn 
Entwässerung-
splanung 

Nur Leitung 
Gruppe 
Entwässerungs-
planung und  

Leitung Gruppe 
Liegenschaftsent-
wässerung 

6.7 Pauschale Einschätzung des 
Starkverschmutzerzuschlags gemäss 
Art. 23 Abs. 2 Verordnung über die 
Gebühren zur 
Abwasserbewirtschaftung 
(AS 711.210) anhand der Angaben der 
Kläranlage und der gemessenen 
Wochenganglinien der Unternehmen  

 

bis Fr. 600 000 

 

Bis Fr. 100 000 Bis Fr. 50 000 

 

 Bis Fr. 25 000 (nur 
Leitung Gruppe 
industrielle 
Abwässer) 



Organigramme ERZ für Anhang 4 ERZ  

 

  
 

  

Le ite r*in G ruppe  K om m un ika tion  + Geschä fte

Le ite r*in G ruppe  S ubm iss ionen

E inkäu fe r*in

F achspezia lis t*in  ö f fen tl iche  B escha ffung

S achbearbe ite r*in  E inkauf

F achspezia lis t*in  Einkauf

Le ite r*in E inkauf

Le ite r*in  G ruppe  Kre is lau fw irtscha ft

B eau ft rag te*r U m w eltm anagem ent

Le ite r*in  E ntw icklung  /  Innova t ion

Le ite r*in R ech tsd ienst

M anagem ent S erv ices

Le ite r*in  Gruppe  P ersona lbe reichsle itung

Le ite r*in G ruppe P ersona ladm inis tra t ion

Le ite r*in  G ruppe  P OE

Le ite r*in  H um an Resources / M itg lied  GL

Le ite r*in  G B  E n tso rgungslog is t ik

Le ite r*in  G B  E n twässerung

Le ite r*in G B  F ernw ärm e

Le ite r*in  G B  Kehrichthe izkra f tw erk

Le ite r*in  G B  K lä rw erk W erdhö lz li

Le ite r*in  GB  S tad tre inigung

B eau ftrag te*r E nerg iem anagem ent

Le ite r*in  G ruppe  B au  und S erv ices

Le ite r*in G ruppe A n lagen

P ro jektle ite r*in

Le ite r*in  A b teilung  Pro jekte

S icherhe itsbeau ft rag te*r

Le ite r*in  G ruppe  S icherhe it

Le ite r*in T echnik und  Produkt ion ,  S tv.

Le ite r*in G ruppe F IB U  Abw asser

Le iter*in  Gruppe  F IB U  Ab fa ll

Le ite r*in  G ruppe  F IB U  S tad tre inigung /  F e rnw ärm e

Le ite r*in  A bte ilung  F inanzbuchha ltung   (F IB U)

Le ite r*in  Gruppe  F aktu rie rung

Le ite r*in  G ruppe  C ontro ll ing

Le ite r*in G ruppe  G astronom ie

F inanzen

Le ite r*in  G ruppe  F ach instrastruktur

Le ite r*in  G ruppe  F achapplika t ionen

Le ite r*in  G ruppe  G IS

Le ite r*in  In form at ik

Le iter*in  Finanzen  /  M itg lied  de r GL

D irekto r*in

Kompetenz Leitung Abteilung / PL 

Kompetenz GBL/KBL 

Kompetenz Leitung Gruppen 



  

 

Leiter*in Gruppe Beratungen

Leiter*in Abteilung Service Center

Sachbearbeiter*In der Gruppe Container/Mulden

(Hauptaufgabe dingliche Sicherung)

Leiter*in Gruppe Fahrzeuge, Leiter*in Gruppe Kontrolldienst

Leiter*in Gruppe Container / Mulden, Flottenmanager*in

Leiter*in Abteilung Infrastruktur

Leiter*in Gruppe Hauskehricht  A, Leiter*in Gruppe Hauskehricht B ,

Leiter*in Gruppe Betriebskehricht  A

Leiter*in Gruppe Betriebskehricht  B

Leiter*in Gruppe Kran- / Muldenservice / Sperrgut

Leiter*in Gruppe Bioabfall A, Leiter*in Gruppe Bioabfall B

Leiter*in Abteilung Sammellogistik

Leiter*in Gruppe Karton A, Leiter*in Gruppe Karton B

Leiter*in Gruppe Papier, Leiter*in Gruppe Recyclinghof HH

Leiter*in Gruppe Recyclinghof WH

Leiter*in Abteilung Transportlogistik

Leiter*in Gruppe Datenmanagement

Leiter*in Abteilung Services

Leiter*in Geschäftsbereich ELOG

 
 

 

 

 

Leiter*in Gruppe Region Nord A

Leiter*in Gruppe Region Nord B

Leiter*in Gruppe Region Nord C

Leiter*in Gruppe Region Nord D

Leiter*in Gruppe Region Nord E

Leiter*in Gruppe Graffiti-/Veloordnung

Leiter*in Abteilung Region Nord

Leiter*in Gruppe Region Süd A

Leiter*in Gruppe Region Süd B

Leiter*in Gruppe Region Süd C

Leiter*in Gruppe Region Süd D

Leiter*in Gruppe Region Süd E

Leiter*in Gruppe Region Süd F

Leiter*in Abteilung Region Süd

Leiter*in Gruppe Region West A

Leiter*in Gruppe Region West B

Leiter*in Gruppe Region West C

Leiter*in Gruppe Region West D

Leiter*in Gruppe Region West E

Leiter*in Abteilung Region West

Leiter*in Gruppe Kommunal

Flottenverantwortliche*r

Leiter*in Abteilung Kommunal und Services

Spezialist*in Dialog und Präsenz

Leiter*in Gruppe Arbeitsvorbereitung

Leiter*in Geschäftsbereich Stadtreinigung

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

Verfahrensingenieur*in

Betriebsingenieur*in

Geschäftsführer*in HHKW Aubrugg+Lt. Technik

Leiter*in Gruppe Schicht

Leiter*in Gruppe Netzbetrieb und Unterhalt

Leiter*in Abteilung Betrieb

Leiter*in Gruppe IH Verfahrenstechnik

Leiter*in Gruppe Prozessleittechnik

Leiter*in Gruppe Elektrotechnik

Leiter*in Abteilung Instandhaltung

Projektleiter*in Netzbau

Leiter*in Gruppe Netzbau

Leiter*in Gruppe Kataster und Netzdaten

Leiter*in Gruppe Verkauf und Kundendienst

Leiter*in Abteilung Wärmeverteilung

Leiter*in Geschäftsbereich Fernwärme

   Leiter*in Gruppe Gebäudemanagement

       Leiter*in Gruppe Materialannahme

Leiter*in Gruppe Materialaufbereitung

    Leiter*in Gruppe Sonderabfallsammelstelle

Leiter*in Abteilung Material-/ Gebäudemanagement

Leiter*in Gruppe Produktionsgruppe 1

        Leiter*in Gruppe Produktionsgruppe 2

Leiter*in Gruppe Produktionsgruppe 3

Leiter*in Gruppe Produktionsgruppe 4

Leiter*in Gruppe Verfahrensreinigung

Prozessingenieur*in

Betriebsingenieur*in

Leiter*in Gruppe Verfahrens/Prozessleittechnik

Leiter*in Abteilung Produktion

Leiter*in Gruppe Mechanischer Unterhalt

       Leiter*in Gruppe Elektrischer Unterhalt

Leiter*in Gruppe Lager

Leiter*in Abteilung Instandhaltung Verfahren

Leiter*in Geschäftsbereich Kehrichtheizkraftwerk



 

 

Flottenmanager*in

Leiter*in Gruppe Saugarbeiten

Leiter*in Gruppe Spülarbeiten

Leiter*in Gruppe Gewässer

Leiter*in Gruppe LKW / Magazin

Leiter*in Abteilung Kanaldienstleistungen

Leiter*in Gruppe Grosskanal

Leiter*in Gruppe LKW / Magazin

Leiter*in Gruppe Sonderbauwerke

Leiter*in Gruppe Inspektion Kanalnetz

Leiter*in Gruppe Inspektion Kanalnetz

Leiter*in Gruppe Bau + Sanierung Kanalnetz

Leiter*in Abteilung Bauqualität Kanalnetz

Projektbegleiter*in

der Gruppe Liegenschaftsentwässerung

Projektleiter*in

der Gruppe Entwässerungsplanung

Gewässerschutzbeauftragte

der Gruppe Industrielle Abwässer

Leiter*in Gruppe Liegenschaftsentwässerung

Leiter*in Gruppe Entwässerungsplanung

Leiter*in Gruppe Kanalinformation

Leiter*in Gruppe Industrielle Abwässer

Leiter*in Abteilung Engineering

Leiter*in Geschäftsbereich Entwässerung

 
 

  

 

Leiter*in Gruppe Mechanische Reinigung

Leiter*in Gruppe Biologie/Filtration

Leiter*in Gruppe Schicht Klärwerk

Leiter*in Abteilung Abwasser

Leiter*in Gruppe Schlammbehandlung

Leiter*in Gruppe Klärschlammentwässerung

Leiter*in Gruppe Verfahren und Prozesse

Leiter*in Abteilung Schlamm und Verfahren

Leiter*in Gruppe Klärschlammverwertung

Leiter*in Gruppe Energieversorgung

Leiter*in Abteilung Energie

Leiter*in Gruppe Hauswartung

Leiter*in Gruppe Betriebszentrale WH

Leiter*in Gruppe Elektrotechnik

Leiter*in Abteilung Infrastruktur

Leiter*in Geschäftsbereich Klärwerk Werdhölzli

 


